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Standards als Grundlage der Geschäftstätigkeit auf
elektronischer Basis - das Programm GEVER Bund

Beat Siegrist und Rahel Gimmel,
Programm GEVER Bund,
Schweizerische Bundeskanzlei

Am 23.1.2008 verabschiedete der Bun-
desrat den Aktionsplan zum Umgang
mit elektronischen Daten und Doku-

menten. Damit wurde ein umfassendes

Massnahmenpaket zur Modernisierung
der Aktenführung und Informationsver-

waltung lanciert mit dem Ziel, dieses als

wirkungsvolles Instrument einer effi-

zienten, systematisch organisierten und
rechtskonformen Geschäftstätigkeit auf
elektronischer Basis zu nutzen.

Aller guten Dinge sind vier
In den letzten 20 Jahren ist die IT-Land-
schaft der Bundesverwaltung im Be-

reich der elektronischen Geschäftsver-

waltung (GEVER) heterogen gewach-

sen, obwohl es seit Mitte der çoer-Jah-
re konkrete Strategien und Standards

zum Einsatz von GEVER gibt. Der
Hauptgrund dafür liegt darin, dass bis-

lang in der Bundesverwaltung eine zen-
trale Koordination zur effektiven Um-
Setzung der GEVER-Strategie fehlte.

Dieser Umstand wurde im März 2007
durch die Eidgenössische Finanzkont-
rolle (EFK) erkannt und in einem Be-

rieht dargelegt. Daraufhin erarbeitete
das Eidgenössische Departement des

Innern (EDI) einen Aktionsplan zum
Umgang mit elektronischen Daten und
Dokumenten, der am 23.1.2008 durch
den Bundesrat verabschiedet wurde.
Damit wurde in der Bundesverwaltung
der vierte Versuch unternommen, GE-

VER in der Bundesverwaltung flächen-
deckend einzuführen.

Das Vorhaben wird im Rahmen des

Programms GEVER Bund unter der

Leitung der Delegierten des Bundesra-

tes, Nathalie Falcone-Goumaz, umge-
setzt. Administrativ ist das Programm
der Bundeskanzlei unterstellt. Unter-
stützt wird die Programmleitung durch
den Programmausschuss GEVER
Bund. Dieser besteht aus Vertreterin-
nen und Vertretern der Departemente
und Querschnittsämter und fungiert
als Expertengremium des Programms,
als Projektausschuss der im Rahmen
des Programms geführten Projekte.
Die Generalsekretärenlconferenz (G S K)

steuert und überwacht das gesamte
Programm.

Vision von GEVER als Gesamtsystem
Mittelfristig sind die Verwaltungsein-
heiten der Bundesverwaltung in der
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Lage, geschäftsrelevante Informatio-
nen in einem standardisierten GEVER-
Produkt systematisch zu erschliessen
und strukturiert zu führen. Dadurch
sind geschäftsrelevante Informationen
ständig und ortsunabhängig verfügbar
und rasch auffindbar.

Langfristig ist GEVER ein unverzicht-
bares Führungsinstrument, das die
Koordination der Geschäftsabläufe er-

möglicht. Der bundesinterne Geschäfts-
verkehr sowie der Austausch von Ge-

Schäftsunterlagen mit Partnern ausser-
halb der Bundesverwaltung (Kantone,
Gemeinden, Institutionen, Unterneh-
men) erfolgt durchgängig medien-
bruchfrei, automatisiert, rechtskon-
form und sicher. Durch den Einsatz von
GEVER ist staatliches Handeln effi-
zient, transparent, nachvollziehbar und
wirtschaftlich.

Ein standardisiertes, systemisch
definiertes Anforderungsmanagement
als Schlüssel zum Erfolg
Die erfolgreiche Umsetzung von Gross-

Projekten bedingt - nebst einer guten
Projektorganisation, einer seriösen

Ressourcenplanung und klaren Füh-

rungsstrukturen - konkrete Zielvorga-
ben und eine Projektarchitektur. Im
Falle einer transparenten, nachvoll-
ziehbaren, rechtskonformen und si-

cheren elektronischen Geschäftsver-

waltung sind die gesamtheitliche und
produktneutrale Definition sowie ein-
heitliche Umsetzung organisatori-
scher, funktionaler und systemtechni-
scher Anforderungen unter Berück-

sichtigung von obliegenden Standards

(ISO, eCH und bundesinterne Stan-

dards) und rechtlichen Vorgaben Be-

dingung dafür. Das Programm GEVER
Bund hat sich dieser Aufgabe gestellt:
Im Rahmen von zwei Teilprojekten
wurden das systemische Anforde-

rungsmanagement definiert und eine
G EVE R-Lösungsarchitektur (formale
Beschreibung des logischen GEVER-

Systems mit den ihm zugrunde liegen-
den Komponenten, deren Struktur,
Abhängigkeit und Zusammenwirken,
ihren grundlegenden Eigenschaften
und Verhaltensweisen) erarbeitet.

Das Ergebnis des Anforderungsma-
nagements wird eine umfassende GE-

VER-Dokumentation, bestehend aus

vier Dokumenten sein: GEVER-Orga-
nisationshandbuch, GEVER-System-
lconzept, GEVER-Anforderungskata-
log, GEVER-Leitfaden. Der aktuelle
Stand der Arbeiten ist der Website

www.gever.admin.ch zu entnehmen.
Die gesamte GEVER-Dokumentation
wird bis Ende 2012 fertiggestellt und in
einer bundesrätlichen Verordnung ver-
ankert.

Im Folgenden wird auf das GEVER-

Organisationshandbuch fokussiert,
welches das Zusammenspiel zwischen

Organisation, Technik und Akteuren
thematisiert.

Das GEVER-Organisationshandbuch
enthält für die Dienststellen der Bun-
desverwaltung verbindliche Vorgaben
bezüglich Grundsätzen, Definitionen,
Aufbau- und Ablauforganisation der
elektronischen Geschäftsverwaltung.
Es besteht aus drei separaten Doku-
menten:

- Teil I: Grundlagen und Vorgaben

- Teil II: Aufgaben, Funktionen und
Rollen

- Teil III: das Verfahren.
Die Prozesse sind nach BPMN 2.0 mo-
delliert.

Teil I behandelt Grundsätze und Defi-
nitionen der elektronischen Geschäfts-

Verwaltung. Diese Vorgaben sind von
den Departementen zu übernehmen
sowie spezifisch zu erweitern. Auf der
Basis des OHb und der departementa-
len Grundlagen erarbeitet jedes Amt
seine individuellen Organisationsvor-
Schriften, in denen der notwendige Re-

gelungsbedarf (u.a. Grundsätze; ein-
geschränkte Zugriffsrechte; Verant-
wortlichkeiten für die GEVER im Amt
etc.) festgehalten wird. Diese dürfen
den Departementsvorgaben nicht wi-
dersprechen. Amtsspezifische Vor-
Schriften haben den Zweck, die wich-
tigsten GEVER-Vorgaben in kompri-
mierter und verständlicher Form für
die Benutzer aufzuführen.

Teil II bezieht sich auf die Aufbauorga-
nisation der elektronischen Geschäfts-

Verwaltung. Es wird aufgezeigt, welche

Aufgaben im Rahmen der Geschäftsab-

wicklung in der Geschäftsverwaltung
wahrzunehmen sind und wer (in wel-
eher Rolle bzw. Funktion) für deren

Umsetzung zuständig ist. Somit bildet
Teil II die Grundlage der Zusammenar-
beit zwischen den verschiedenen Rol-

len bzw. Funktionen.

Teil III befasst sich vorwiegend mit der

Ablauforganisation der Geschäftsver-

waltung und zeigt den gesamten Le-

benszyklus von Dokumenten (von der

Entstehung bis zur Archivierung) auf.
Darüber hinaus werden die für den Be-

trieb eines elektronischen Geschäfts-

Verwaltungssystems notwendigen Vor-

aussetzungen sowie unterstützenden
Elemente (Supportprozesse) beschrie-
ben.

eCH-Standards für den

organisationsübergreifenden
Austausch elektronischer Daten
Die Vielzahl heterogener Geschäftsan-

Wendungen stellt bei der Ausbreitung
des organisationsübergreifenden elelc-

tronischen Geschäftsverkehrs ein gros-
ses Hindernis dar. Interoperabilität er-
fordert eine flexible Standardschnitt-
stelle zum Austausch von elektroni-
sehen Daten.

Aus diesem Anlass wurde unter der Fe-

derführung der eCH-Fachgruppe Re-

cords Management/GEVER und in Zu-
sammenarbeit mit dem Programm
GEVER Bund und dem Informatiksteu-

erungsorgan Bund (ISB) der Standard

eCH-0039 entwickelt. Der Standard

eCH-0039 definiert in der Version 2.0
ein schweizweites Austauschformat für
elektronische Daten zwischen unter-
schiedlichen E-Government-Anwen-
düngen. Damit können Geschäftsinfor-
mationen auf einfache Weise organisa-
tionsübergreifend ausgetauscht wer-
den.

Aufgrund seines neutralen und modu-
laren Aufbaus kann der Standard eCH-

0039 von unterschiedlichen Geschäfts-
domänen genutzt werden (u.a. Ge-

richts- und Polizeiwesen; Gesundheits-

weisen). Für die elektronische Ge-

Schäftsverwaltung wurde durch die

Fachgruppe Records Management/GE-
VER eine fachspezifische Ausprägung
der E-Government-Schnittstelle, die

sogenannte Nachrichtengruppe GEVER

(eCH-0147), entwickelt. Sie dient der

Übermittlung von Dokumenten, Dos-

siers, Bearbeitungsanweisungen und

22 arbido 2 2012



Adressen zwischen einem Sender und
einem oder mehreren Empfängern.
Die Metadaten wurden aus dem kon-
zeptionellen Datenmodell (Bundes-
Standard I017 GEVER-Metadaten) ab-

geleitet. Als Datentyp für Dokumente,
Dossiers und Adressen werden die im
Basisstandard definierten Basislcompo-
nenten übernommen.

Einheitliche Pflege und

Weiterentwicklung von Standards
Die Gewissheit, dass Standards auf ei-

nem professionellen Niveau kontinu-
ierlich gepflegt und entwickelt werden,

ist für Produktanbieter eine unabding-
bare Voraussetzung, um diese rasch
und konform in ihre Produkte impie-
mentieren und im Rahmen des Re-

leasemanagements pflegen zu können.

Als Grundlage für die Umsetzung eines
einheitlichen und koordinierten
Change- und Releasemanagements
wurde durch die eCH-Fachgruppen
GEVER/Records Management und Ge-

schäftsprozesse der Standard eCH-

0150 erarbeitet. Er definiert die für die

Pflege und Weiterentwicklung von
eCH-Standards zu schaffenden Verfah-

ren und organisatorischen Rahmenbe-

dingungen. Dadurch kann die Transpa-
renz bei der Weiterentwicklung von
eCH-Standards langfristig und über-
greifend positiv beeinflusst werden.

Fazit

Die erfolgreiche Umsetzung von GE-

VER bedingt eine koordinierte Zusam-
menarbeit. Die Grundlagen hierfür
bilden ein standardisiertes, systemisch
definiertes Anforderungsmanagement
(GEVER-Organisationshandbuch, GE-

VER-Systemkonzept, G EVER-Anforde-
rungskatalog); eine modular aufgebau-
te Referenzarchitektur (GEVER-Lö-
sungsarchitektur); eine flexible Stan-
dardschnittstelle für den organisations-
übergreifenden Austausch elektroni-
scher Daten (eCH-0039, eCH-0147)
sowie ein einheitliches und koordinier-
tes Change- und Releasemanagement
(eCH-0150).

Das Programm GEVER Bund erarbeitet
diese Grundlagen bis Ende 2012. Das
Ziel ist jedoch erst dann erreicht, wenn
GEVER auf allen Leitungsebenen als

dauerhafte Führungsaufgabe wahrge-
nommen wird, alle am Prozess Betei-

ligten Personen gezielt geschult sowie
erlassene Strategien, Verfahren und
Richtlinien konsequent umgesetzt wer-
den. Auf dem Weg dorthin bedarf es

noch viel guten Willens.

Kontakt:

beat,siegrist@bk.admin.ch

rahel.gimmel@bk.admin.ch

Les standards comme/ondements d'un modè/e d'ajffa/re é/ectran/que ejjïcace, système-

tique et conforme au droit. Le programme GEVER Confédération

Le 23.1.2008, Le Conseil fédéral a adopté un plan d'action pour traiter les données et

documents électroniques. Il a ainsi lancé un ensemble global de mesures visant à mo-

derniser la gestion des dossiers et de l'information avec pour objectif de disposer d'un

instrument efficace pour l'usage d'un système de gestion des affaires numérique per-

formant, organisé avec systématique et conforme aux exigences légales.

Ce plan est connu sous le nom de modèle d'affaire GEVER Confédération.

La mise en œuvre réussie de GEVER nécessite un effort coordonné. Pour y arriver,

plusieurs dispositifs sont activés conjointement: un standard systémique de gestion

(manuel d'organisation; concept du système GEVER; catalogue des exigences GEVER),

une interface standardisée et flexible pour les échanges de données numériques entre

les organisations (eCH 0039, interface de cyberadministration pour les dossiers et

documents; groupes d'information eCH 0147), une architecture de référence modulaire

(architecture de la solution GEVER ainsi qu'un management unifié et coordonné pour
la gestion des modifications et mises à jour (eCH 0150).

Le programme GEVER travaille sur ces principes jusqu'à la fin de l'année 2012. L'objec-

tif ne sera considéré comme atteint que si GEVER est perçu à tous les niveaux de direc-

tion comme une tâche permanente et qu'il est appliqué avec cohérence. fs)

23 arbido 2 2012


	Standards als Grundlage der Geschäftstätigkeit auf elektronischer Basis - das Programm GEVER Bund

